
I n h a l tBezirksgericht getroffen hat, fehlten ausreichende 
Grundlagen. Der Anspruch auf Vergütung eines Neue
rervorschlags ist an eine Reihe von Voraussetzungen 
geknüpft. Er ist gegeben, sofern der Vorschlag benutzt 
wird oder als benutzt anzusehen ist, der Vor
schlag die Merkmale eines Neuerervorschlags auf
weist und die darin enthaltene Leistung über 
die Arbeitsaufgaben des Werktätigen qualitativ hin
ausgeht. Die Bindung des Vergütungsanspruchs an meh
rere Voraussetzungen erfordert, ihr Vorliegen vollstän
dig zu prüfen. Dabei ist zwar eine bestimmte Reihen
folge nicht vorgeschrieben, jedoch ist in der Regel die 
Benutzung des Vorschlags als grundlegende Vorausset
zung zu prüfen, bevor das Vorliegen der weiteren Um
stände untersucht wird. Ist jedoch im Einzelfall eine 
der Voraussetzungen für einen Vergütungsanspruch of
fensichtlich nicht gegeben, wodurch ein Vergütungsan
spruch in jedem Falle ausgeschlossen wäre, könnte aus
nahmsweise eine abschließende Entscheidung getroffen 
werden.
Ersichtlich ist das Bezirksgericht davon ausgegangen, 
dief Leistung in dem vom Kläger eingereichten Vor
schlag gehöre zu seinen Arbeitsaufgaben, wodurch ein 
Vergütungsanspruch auszuschließen ist. Diese Auffas
sung wird von den getroffenen Feststellungen nicht ge
tragen.
Der Verklagte hat weder vor Einleitung des Verfahrens 
noch im Verlaufe des Verfahrens die Ablehnung des 
Vergütungsanspruchs mit der Zugehörigkeit der er
brachten Leistungen zu den Arbaitsaufgaben des Klä
gers begründet. Den Parteien wurde keine Auflage er
teilt, sich zu diesem Komplex zu erklären, und es 
wurde hierzu auch während der Verhandlung nichts er
örtert. In der Darlegung des Klägers im Berufungs
schriftsatz, die seinem Neuerervorschlag entsprechende 
Technologie sei während seiner leitenden Tätigkeit im 
Werk F. eingeführt worden, kann nicht der Beweis er
blickt werden, die im Vorschlag enthaltene Leistung 
werde von seinen Arbeitsaufgaben umfaßt. Die Ein
führung der Technologie war nicht Inhalt des Neue
rervorschlags, sondern die Erarbeitung eines technolo
gischen Verfahrens zur verkürzten Druckvorbehand
lung.
Folglich war allein maßgebend, inwieweit die Erarbei
tung dieser Technologie zu den Arbeitsaufgaben des 
Klägers gehört. Hierzu wurden aber Feststellungen nicht 
getroffen. Das Bezirksgericht hat nicht ausreichend be
achtet, daß ein Vergleich der Leistungen im Neuerer
vorschlag mit den Anforderungen aus der vereinbarten 
Arbeitsaufgabe und den arbeitsrechtlichen Pflichten zur 
Beantwortung der Frage nach der qualitativen Unter
schiedlichkeit von Arbeitsaufgaben und Leistungen im 
Neuerervorschlag die Klarstellung des Anliegens und 
der Zielstellung des Neuerervorschlags voraussetzt. Geht 
die Neuererleistung qualitativ über die Arbeitsaufgaben 
hinaus, besteht der Vergütungsanspruch auch dann, 
wenn der Werktätige selbst die Benutzung veranlaßt. 
Die nach ihrem Inhalt hiervon abweichende Auffassung 
des Bezirksgerichts stimmt mit Wortlaut und Anliegen 
der Regelung in § 13 Abs. 1 der 1. DB zur NVO — Ver
gütung für Neuerungen und Erfindungen — vom 22. De
zember 1971 (GBl. 1972 II S. 11) nicht überein. Deshalb 
durfte das Bezirksgericht aus den Ausführungen des 
Klägers nicht als offenkundig herleiten, daß ein quali
tativer Unterschied zwischen Neuererleistung und Ar
beitsaufgabe nicht besteht. Vielmehr bedarf diese Frage 
weiterer Klärung. Für eine verfahrensbsendende Ent
scheidung war bei dieser Sach- und Rechtslage kein 
Raum.

(Es folgen Hinweise zur weiteren Verfahrensbearbei
tung.)
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